	Polizeiliche Kriminalprävention 
der Länder und des Bundes
Zentrale Geschäftsstelle 

	[image: ]



„Bei so was denkst Du immer, das passiert nur woanders.“
Wer beruflich an einer Einrichtung für Kinder und Jugendliche arbeitet, sich ehrenamtlich im Verein engagiert oder in die Betreuung von Minderjährigen eingebunden ist, muss illegale Inhalte - beispielsweise auf dem Smartphone der Kinder - nicht auf Strafbarkeit bewerten können. Jede Schule, jeder Verein, jedes Jugendhaus kann jedoch sowohl die Eltern als auch die Kinder und Jugendlichen selbst über die strafbare Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen aufklären.
Nur wer Missbrauchsdarstellungen meldet, hilft bei der Bekämpfung von Kinderpornografie!

Richtig handeln gegen die Verbreitung von Kinderpornografie
‼️  Videos/Fotos nicht weiterschicken
‼️ an Netzwerkbetreiber/Polizei melden
‼️ aus Chatgruppen austreten


Infos für Fachleute: https://www.soundswrong.de/aufklaerung/#fachleute 

www.soundswrong.de
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